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liiridj, freu 28. ^ckfitur 1924

lidjenM ;
aBer immer hinter ben nnbertt ijergei)t,

toirb nie an iljriett ttoriiberge|en.

I

Bi*£broMk.

©aupoUjciß^c VerniMi»

(jungen Der ©tobt Süricß
würben am 19. gebruar für
folgenbe Vauprofeïte, teil'
weife unter Vebtngungen, er*
teilt: 1. 0. Vertfdj für 93er=

größerung bei ©cljuppenl ©olbbrunnenftraße 93, 3' 3 ;

2. ©. ©tjlnolfi für einen Umbau ütlibergftraße 3tr. 105,
3- 3 ; 3. ©. £>afner für einen Umbau älmtlerftraße 48,
3- 3 ; 4. @. SJteper für eine ®acl)wol)nung unb eine
SBafd&fücije Vrinerftraße 9tr. 6, 3-3; 5. 31. ©dfjnell--
fRpcßner für eine ©acßrooßnung Dttilienftraße 9tr. 21,
3- 3; 6. 31. ®iemanb für einen Umbau Vabenerftraße
154, 3. 4; 7. ©tabt 3"f> för eine 3lutoremife im
Ötonomiegebäube fparbturmftraße 359, 3- 5; 8. 3.
©dfmib für Vergrößerungen bei ©ebäubel Vetf.-Sftr. 439/
SBetnbergftraße 148 unb eine 3lutoremife 3- 6;, 9-

fojiale $ttlflwerf für ein ©trifamilienljaul mit 3luto^
remife Vorbftraße 124, 3- 6; 10. ©. $alfeifen»@fd[jer
für ein ©tnfamilienljaul SRiltelbergfteig 9tr. 7, 3- 1 ;

11. genauer & Söitfctji für 5 SBoßnbäufer, ein 3Iuto=

remifengebüube unb bie ©infriebigung .giößenweg 15, 19,
21, 23 unb Viberlinftraße 11, 3. 7; 12. @. Äußn=S)tülIer
für ein ©infamtlienljaul ®räl)büf)lftraße 16, 3- 7; 13.

$. Saicßtnger für einen SRagajlnanbau SBitilonerftraße
40, 3. 7; 14. 3- ©tmon für 3lbänberung bei genet)«

migten ©infamiiienbaufel ^rönleinftraße 31 unb für etn
Slutoremifengebäube, 3- ; 15. ©tabt 3üric§ für einen
©etätefdEiuppen an ber ®ufourftraße 3- 8.

$ür Die ©rftettung eine! 2(ngeftellte*woIjnljaufel
mit neun SBofinungcn in fRtjeinau (3ürid)) cerlangt
ber fRegierunglrat com Santonlrat bie Bewilligung etnel
$rebite! con 160,000 $r.

2>ie ,,fpffluen"=@enoffenf(Çflft in 3S*id(j £>at einen
größern, an bal fßfauentbeater angrenjenben Sanb*
îomplej; erworben, jwetfl Vergrößerung unb Um
bau bel ©djaufpielïjaufes, beffen Vüumltdjfetten
ben heutigen 3lnforberungen an eine ©cßaufpielbüßne
nicljt meîjr entfpredfjen.

Vaulidjel an§ Sern. Sftan ftreibt bem „Vunb" :

3n ber leßten 3"t ift bie SRobernifierung ber
©p itaig äffe um ein fcßönel ©tüct oorwärtl gefommen.
Slußer ber Veuafpt)altierung ber ©traße, ©ntfernung
bei oetfeßrlftötenben Vrunnenl ufw. ift mandrel fpaul
mit einer mobetnen gaffabe bebaut worbert. 3lun füllen
laut Vaupublifation fünf ber älteften Käufer biefel ©traßen*
pgel oerfcßwinben, unb jpcar bie gegen ben Sßaifen»
ßaulplatj ju liegenben Käufer Str. 6 bil unb mit 12,
jene Keinen, niebrigen Käufer, beten gront jwei, tjöcßftenl
brei genfter_ breit ift, unb bie ficß neben ben mobernen,
großen Bauten wie ein ptetätooU gebulbetel überbleibfei
aul alten Seiten aulneßmen. 3ln bie ©teile biefer fünf
Käufer foil, wie bie Vaupläne befagen, ein © e f dE) ä f t §

bau fommen, ber fidE) bil in bie Steuengaffe burd^jiebt,
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Zürich, de« 38. Febrimr 1S34

Wicheiisinich: Wer immer hinter den ander« hergeht,
wird nie an ihnen vorübergehe«.

v-nt-MoM.
Baupolizeiliche Bewilli-

gungen der Stadt Zürich
wurden am 19. Februar für
folgende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, er-
teilt: 1. O. Bertsch für Ver-

größerung des Schuppens Goldbrunnenstraße 93, Z, 3 ;

2. G. Ghinolfi für einen Umbau ütlibergstraße Nr. 195,
Z. 3 ; 3. G. Hafner für einen Umbau Ämtlerstraße 48,
Z. 3; 4. E. Meyer für eine Dachwohnung und eine

Waschküche Brinerstraße Nr. 6, Z. 3; 5. A. Schnell-
Rychner für eine Dachwohnung Ottilienstraße Nr. 21,
Z. 3; 6. A. Diemand für einen Umbau Badenerstraße
154, Z. 4; 7. Stadt Zürich für eine Autoremife im
Ökonomiegebäude Hardturmstraße 359, Z. 5; 8. I.
Schmid für Vergrößerungen des Gebäudes Vers.-Nr. 439/
Weinbergstraße 148 und eine Autoremise Z. 6; 9. Das
soziale Hülfswerk für ein Einfamilienhaus mit Auto-
remise Nordstraße 124, Z. 6; 19. E. Falkeisen-Escher
für ein Einfamilienhaus Mittelbergsteig Nr. 7, Z. 7 ;

11. Henauer S. Witschi für 5 Wohnhäuser, ein Auto-
remisengebäude und die Einfriedigung Höhenweg 15. 19,
21, 23 und Biberlinstraße 11, Z. 7; 12. E. Kuhn-Müller
für ein Einfamilienhaus Krähbühlstraße 16, Z. 7; 13.

H. Laichinger für einen Magazinanbau Witikonerftraße
49, Z. 7; 14. F. Simon für Abänderung des geneh-

migten Einfamilienhauses Krönleinstraße 31 und für ein
Autoremisengebäude, Z. 7; 15. Stadt Zürich für einen
Geräteschuppen an der Dufourstraße Z. 8.

Für die Erstelluxg eines Angestelltenwohnhauses
mit nenn Wohnungen in Rheinau (Zürich) verlangt
der Regierungsrat vom Kantonsrat die Bewilligung eines
Kredites von 169,999 Fr.

Die „Pfauen"-Genosse«schaft in Zürich hat einen
größern, an das Pfauentheater angrenzenden Land-
komplex erworben, zwecks Vergrößerung und Um-
bau des Schauspielhauses, dessen Räumlichkeiten
den heutigen Anforderungen an eine Schauspielbühne
nicht mehr entsprechen.

Bauliches aus Bern. Man schreibt dem „Bund" :

In der letzten Zeit ist die Modernisierung der
Spitalgasse um ein schönes Stück vorwärts gekommen.
Außer der Neuasphaltierung der Straße, Entfernung
des verkehrsstörenden Brunnens usw. ist manches Haus
mit einer modernen Fasfade bedacht worden. Nun sollen
laut Baupublikation fünf der ältesten Häuser dieses Straßen-
zuges verschwinden, und zwar die gegen den Waisen-
hausplatz zu liegenden Häuser Nr. 6 bis und mit 12,
jene kleinen, niedrigen Häuser, deren Front zwei, höchstens
drei Fenster, breit ist, und die sich neben den modernen,
großen Bauten wie ein pietätvoll geduldetes Überbleibsel
aus alten Zeiten ausnehmen. An die Stelle dieser fünf
Häuser soll, wie die Baupläne besagen, ein Geschäfts-
bau kommen, der sich bis in die Neuengasfe durchzieht,
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rooburcb ba! Sfàbrepn non Str. 5 urtb 7 ber Sieuen»

flaffe nolroenbtg toirb. ©er Sau fott Saubenbogen er»

halten, unb jruar in ber ©pitalgaffe beten fünf, in ber
Steuengaffe bret. ©er nier ©tocf bobe Sau bat oob=

ftänbiq ben ©baratter eine! ©efcbäftsqaufe!, ba! j ben

übcrpfftgen 3icrat meibet unb ganz auf ba! 3mecf=

mäßige abfteßt. 3m (SrbgefdEjo^ finb foroobl in ber
©pitalgaffe all in ber bleuen gaffe große ©efcbäftlräume
uorgefeijen ; in bie Sltitte foil ein größerer Sipbof fommen.

3m Sau in ber ©pitalgaffe ift für ben erften ©tocf bie

©inripung etnel Sea fftoom! geplant, ©o erßält bie

©pitalgaffe immer mebr ben ©baratter einer ©efcbäft!»
ftraße, autb äußerlich, nacl)bem bie SBobnungen in btefem
©traßenzug menigften! in ben untern ©toctroerfen in
ben legten 3abren immer mebr ju Sureauj ufro. umge=
manbelt roorben finb.

3«r Sefämpfuag ber SUrbeitôIofigïeit im Canton
©olotbum finb nom eibg. Slrbeitlamt mettere 230,000
ffratifen zur Serfügung geftellt roorben unb ba ber
ßanton fel6ft nocb über einen Setrag non 120,000 fÇr.

nerfügt, ber fetnerzeit nom Kantonlrat jum gleichen
3roedt bewilligt, aber nip beanfprucbt roorben ift, fp
bie Regierung mit Stüdffip auf bie immer nocb beftebenbe
ïïtotroenbigfeit ber Sefpffurcg non Slrbeitlgelegenbeiten
unb ber ©rripung non SBopungen befcbloffen, an bie

©rfteflung bei tantonalen Sürgerbeiml, bal feit
Qabren non ber Kantonalen ©emeinnüßigen ©efellfdjaft
unb ben Sürgergemeinben angeftrebt roirb, einen 3ufcbuß
non 100,000 gr. zu geroäbren unb ben ©emeinben mit
großer SBobnunglnot 250,000 gr. anzubieten. Unter»

ftübungen an ©emeinben foden geroäbrt roerben für
©traßen», Kana Iif ation!» unb SBafferoer»
f orgung! an la gen foroie für Kl e into o b nun g en; für
jene foHen fie 15 bi! 20, für biefe 10 bi! 15 % ber
©rpflunglfoften aulmacben.

©rroeUcruwg bei KatitonöfpUalS i* Dite*, ©ie
ülufficbtlfommiffion unterbreitet bem SRegierunglrat ein
fProjeft zur ©rroeiterung bei Kanton? fpitall, ©I fiebt
bie ©rftfttung eine! Steubaue! meftlid) bei beftebenben.
Dperationlfaale! unb ben Sluf» unb Umbau bei SJttttel»

bauel unb bei Dftßügell oor. 3m SBeftbau roürbe bie

grauenabteilung, im Dftbau bie SJtännerabteilung unter»
gebracht, ber SJtittelbou umfaßt bie Stäume für bie Ser»
roaltung unb ben ärztlichen ©tenft. ®a! fprojeft be»

rücffipigt in roeitgebenbftem SJtaße bie oorbanbenen
Stäume, unb befpänft ficb auf ba! Slllernotroenbigfte,
fdbafft aber eine Hare unb zroecfmäßige ©lieberung. ©a!
^3r o j e ît, ba! uon ber jfirma oon Érj unb Steal
tn Serblnbung mit bem ©befaßt, pn. ®r. S- pfählet,
aulgearbeitet rourbe, fanb in ber Sluffiplfommiffion,
ber auch bie f)|). SteglerungSräte ®r. fp- Kaufmann,
Sorfteber'be! ©anitäflbepartemente!, unb §erb. uon SIrj,
Sorfteber be! Saubepartementel, beiroobnten, aßfeitige
3uftimmung. ©I roirb all eine glücElicbe Söfung be»

trapet, bie bie oorbanbenen fpoeren, feit 3<Pen be»

Hagten übelftänbe befeitigt unb aucfj ber zeitgemäßen
©ntroidflung unb ber fteigenben Frequenz Staum Pafft,
©ie ©rroeiterung ift bringenb notroenbig, ba in letter
3eit bie Frequenz roieber auf über 130 Patienten anfüeg,
roäbrenb inlgefamt, ba! Slbfonberunglbau! inbegriffen,
nur etroa 110 Selten zur Serfügung fteben. @o erroeift
ftcf) bie ©rroeiterung all unumgänglich.

®tc Slrbeitea zur Sergrößerwig De! ftäbtifpn
.Krcmïe*ï)uufe! i« Socarao finb nunmehr oon ber pirata
©ebrüber 50t er Iini aufgenommen roorben. Sorerft roirb
ba! alte §aul ©atti, füb lieb be! Kranfenbaufel, hinter
bem SJtonument oon S. tßioba niebergeriffen.

neues pom Submissionswesen.
(ftorrefpottbenj.)

©eit 3nbrzebnten fucE)t man in ©eroerbeïreifen roie

tn ben öffentlichen Serroaltungen nadb geeigneten Se»

ftimmungen über bie Serqebung öffentlicher Arbeiten. ©ie
Serfucße, eine beiben ©eilen zu bienenbe Söfung zu pben,
finb mannigfafeb. ©! braucht meiften! auf beiben ©eiten
otel guten SBißen, ben richtigen ülulroeg zu pben ; bettn
in ber praftifpn Slulfübrung finb bie Serbältniffe oiel
mannigfadher unb eigenartiger, al! fie oorauSgefeben unb
tn Steglementen zum oorneherein feftgelegt roerben tonnen,

©ie ©ubmiffton! Serorbnung ber ©tabt ©t. ©allen
oom 6. Sftärz 1917 enthielt u. a. folgenbe neue Seftim»
mungen :

Slrt. 21. ©er 3"fPag foil zu einem mit ber ge=

forberten Slrbeitlteiftung im richtigen Serbältni! fteben»
ben, annehmbaren unb angemeffenen peil erfolgen.

Slrt. 22. Serufloerbänbe unb Submittenten finb be»

repiat, bei öpntlichen ©ubmiffionen ber Sebörbe oor
ber ©röffnung ber Singebote fßrei!bere<bnungen mit ben

notroenbigen ©tnzelangaben einzureichen.
©rfcheint eine Serechnung eine! Serufloerbänbe! ber

oergebenben Sebörbe all angemeffen, fo foß bie Ser»
gebung an etne! ober mehrere Singebote erfolgen, bie

nip erheblich oon einanber abroetdfeen.

©rtlärt bie Sebörbe bie Serechnung eine! Seruf!»
oerbanbe! für unannehmbar, fo bat le^terer ba! Step,
innert brei ©agen eine Überprüfung bureb mtnbeften!
zroei ©achoerftänbige z« oerlangen, ©ie ©achoerfiän»
bigen roerben zu gleichen ©eilen oon ber oergebenben
Sebörbe unb bem betreffenben Serufloerbanb bezeichnet,
©er einftimmige Sefunb ber ©achoerftänbigen', befiele
er tn einer Seftätigung ober tn einer Seripigung ber
Serechnung bei Serufsoerbanbel, ift im ©inne oon Slb»

fat} 2 biefe! Slrtifel! für bie Sergebung maßqebenb.

Siegen feine Serechnungen oon Serufloerbänben oor
ober tonnen fidt) bie ©achoerftänbigen nip einigen, fo
bat bie Sebörbe bie Sergebung nach freiem ©rmeffeu
in Söürbigung be! Slrt. 21 aufgefießten ®runbfat}e!
oorzunebmen. Sei großen Unterfpeben tu ben gefor»
berten greifen foßen bie niebrigften Slngebote im aflge»
meinen nicht berüdtftpigt roerben, fofern fidh nip bie

Sebörbe oon beren Slngemeffenheit überzeugt but-
Slrt. 23. Sei annäßernb gleichwertigen Singeboten

ift ben ortlanfäßigen unb einbetmifpn ©efchäften im
aßgemeinen gegenüber auswärtigen unb aullänbifchen ber

Sorzug zu geben; babei foß, roie bei ber Sergebung
ohne Stulfpeibung, auf möglpfte 3lbroedl)!lung Sebap
genommen roerben.

Slrt. 24. Koßeftio=@ingaben gewerblicher Seretni»
gungen finb foroeit tunlich zu berüetfipigen, wobei bie

Serteilung ber Slrbeiten ber oergebenben Sebörbe oor»
behalten bleibt.

®a! gleiche gilt, wenn ohne oorau!gegangene Slu!»
f<breibung bie Sergebung an eine geroerbtpe Seruf!»
organifation auf ©runb einer mit ber oergebenben Se»

börbe abgefcbloffenen ©arif»Sereinbarung erfolgt.
Slrt. 25. ©rgibt bie fßrüfung ber Singebote, baß

bureb fRingbtlbung etne ungebübrlpe fßreüfteigerung
bezroeett roirb, fo fann bie betreffenbe ülrbeit entroeber

fretbänbig oergeben ober in SRegie aulgefprt roerben.

* *
*

@o gut biefe Seftimmungen gemeint waren, fo ffi^i'tcn
fie boeb nicht zum getoünfpen 3iel: ©ie oergebenbe $?»
börbe hatte bie Sermutung, baß bei folgen gemetnfainen
^Preisberechnungen nur aße ungünftigen Umftänbe mit»
beftimmenb roerben, bie befonberen, für einen niebrigez'en
fprei! günfiigeren Serbältniffe eine! einzelnen Untern»^

Must«, schwetz. Handw. -Zeitung („Meisterblatt") Nr. 48

wodurch das Abbrechen von Nr. 5 und 7 der Neuen-
gaffe notwendig wird. Der Bau soll Laubenbogen er-
halten, und zwar in der Spitalgaffe deren fünf, in der
Neuengaffe drei. Der vier Stock hohe Bau hat voll-
ständig den Charakter eines Geschäftshauses, das j den
überflüssigen Zierat meidet und ganz auf das Zweck-
mäßige abstellt. Im Erdgeschoß sind sowohl in der
Spitalgaffe als in der Neuengaffe große Geschäftsräume
vorgesehen; in die Mitte soll ein größerer Lichthof kommen.

Im Bau in der Spitalgaffe ist für den ersten Stock die

Einrichtung eines Tea Rooms geplant. So erhält die

Spitalgaffe immer mehr den Charakter einer Geschäfts-
straße, auch äußerlich, nachdem die Wohnungen in diesem

Straßenzug wenigstens in den untern Stockwerken in
den letzten Jahren immer mehr zu Bureaux usw. umge-
wandelt worden sind.

Zvr Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Kanton
Solothurn sind vom eidg. Arbeitsamt weitere 230,000
Franken zur Verfügung gestellt worden und da der
Kanton selbst noch über einen Betrag von 120,000 Fr.
verfügt, der seinerzeit vom Kantonsrat zum gleichen
Zweck bewilligt, aber nicht beansprucht worden ist, hat
die Regierung mit Rücksicht auf die immer noch bestehende

Notwendigkeit der Beschaffung von Arbeitsgelegenheiten
und der Errichtung von Wohnungen beschlossen, an die

Erstellung des kantonalen Bürgerheims, das seit

Jahren von der Kantonalen Gemeinnützigen Gesellschaft
und den Bürgergemeinden angestrebt wird, einen Zuschuß
von 100.000 Fr. zu gewähren und den Gemeinden mit
großer Wohnungsnot 250,000 Fr. anzubieten. Unter-
stützungen an Gemeinden sollen gewährt werden für
Straßen-, Kanalisations- und Wasserver-
sorgungsanlagen sowie für Kl einwo hnungen; für
jene sollen sie 15 bis 20, für diese 10 bis 15 °/o der
Erstellungskosten ausmachen.

Erweiterung des Kautonsspitals i» Ölten. Die
Auffichtskommiffion unterbreitet dem Regierungsrat ein
Projekt zur Erweiterung des Kantonsspitals. Es sieht
die Erstellung eines Neubaues westlich des bestehenden.
Operationssaales und den Auf- und Umbau des Mittel-
baues und des Ostflügels vor. Im Westbau würde die

Frauenabteilung. im Ostbau die Männerabteilung unter-
gebracht, der Mittelbau umfaßt die Räume für die Ver-
waltung und den ärztlichen Dienst. Das Projekt be-

rücksichtigt in weitgehendstem Maße die vorhandenen
Räume, und beschränkt sich auf das Allernotwendigste,
schafft aber eine klare und zweckmäßige Gliederung. Das
Projekt, das von der Firma von Arx und Real
in Verbindung mit dem Chefarzt, Hrn. Dr. P. Pfähler,
ausgearbeitet wurde, fand in der Auffichtskommiffion,
der auch die HH. Regterungsräte Dr. H. Kaufmann,
Vorstehendes Sanitätsdepartementes, und Ferd. von Arx,
Vorsteher des Baudepartementes, beiwohnten, allseitige
Zustimmung. Es wird als eine glückliche Lösung be-

trachtet, die die vorhandenen schweren, seit Jahren be-

klagten llbelstände beseitigt und auch der zeitgemäßen
Entwicklung und der steigenden Frequenz Raum schafft.
Die Erweiterung ist dringend notwendig, da in letzter
Zeit die Frequenz wieder auf über 130 Patienten anstieg,
während insgesamt, das Absonderungshaus inbegriffen,
nur etwa 110 Betten zur Verfügung stehen. So erweist
sich die Erweiterung als unumgänglich.

Die Arbeite« zur Vergrößerung des städtische«
Krankeshauses in Locarno sind nunmehr von der Firma
Gebrüder Merlini aufgenommen worden. Vorerst wird
das alte Haus Catti, südlich des Krankenhauses, hinter
dem Monument von B. Pioda niedergerissen.

VMî vom 5ubmiî5ion5wêîen.
(Korrespondenz.)

Seit Jahrzehnten sucht man in Gewerbekreisen wie
in den öffentlichen Verwaltungen nach geeigneten Be-
stimmungen über die Vergebung öffentlicher Arbeiten Die
Versuche, eine beiden Teilen zu dienende Lösung zu finden,
sind mannigfasch. Es braucht meistens auf beiden Seiten
viel guten Willen, den richtigen Ausweg zu finden; denn
in der praktischen Ausführung sind die Verhältnisse viel
mannigfacher und eigenartiger, als sie vorausgesehen und
in Reglementen zum vorneherein festgelegt werden können.

Die Submissions Verordnung der Stadt St. Gallen
vom 6. März 1917 enthielt u. a. folgende neue Bestim-
mungen:

Art. 21. Der Zuschlag soll zu einem mit der ge-

forderten Arbeitsleistung im richtigen Verhältnis stehen-
den, annehmbaren und angemessenen Preis erfolgen.

Art. 22. Berufsverbände und Submittenten find be-

rechtiat, bei öffentlichen Submissionen der Behörde vor
der Eröffnung der Angebote Preisberechnungen mit den

notwendigen Einzelangaben einzureichen.
Erscheint ein? Berechnung eines Berufsverbandes der

vergebenden Behörde als angemessen, so soll die Ver-
gebung an eines oder mehrere Angebote erfolgen, die

nicht erheblich von einander abweichen.
Erklärt die Behörde die Berechnung eines Berufs-

Verbandes für unannehmbar, so hat letzterer das Recht,
innert drei Tagen eine Überprüfung durch mindestens
zwei Sackverständige zu verlangen. Die Sachverstän-
digen werden zu gleichen Teilen von der vergebenden
Behörde und dem betreffenden Berufsverband bezeichnet.
Der einstimmige Befund der Sachverständigen, bestehe

er in einer Bestätigung oder in einer Berichtigung der
Berechnung des Berufsverbandes, ist im Sinne von Ab-
satz 2 dieses Artikels für die Vergebung maßgebend.

Liegen keine Berechnungen von Berufsverbänden vor
oder können sich die Sachverständigen nicht einigen, so

hat die Behörde die Vergebung nach freiem Ermessen
in Würdigung des Art. 21 aufgestellten Grundsatzes
vorzunehmen. Bei großen Unterschieden in den gefor-
derten Preisen sollen die niedrigsten Angebote im allge-
meinen nicht berücksichtigt werden, sofern sich nicht die

Behörde von deren Angemeffenheit überzeugt hat.
Art. 23. Bei annähernd gleichwertigen Angeboten

ist den ortsansäßiqen und einheimischen Geschäften im
allgemeinen gegenüber auswärtigen und ausländischen der

Vorzug zu geben; dabei soll, wie bei der Vergebung
ohne Ausschreibung, auf möglichste Abwechslung Bedacht

genommen werden.
Art. 24. Kollektiv-Eingaben gewerblicher Vereini-

gungen sind soweit tunlich zu berücksichtigen, wobei die

Verteilung der Arbeiten der vergebenden Behörde vor-
behalten bleibt.

Das gleiche gilt, wenn ohne vorausgegangene Aus-
schreibung die Vergebung an eine gewerbliche Berufs-
organisation auf Grund einer mit der vergebenden Be-
hörde abgeschlossenen Tarif-Vereinbarung erfolgt.

Art. 25. Ergibt die Prüfung der Angebote, daß
durch Ringbildung eine ungebührliche Preissteigerung
bezweckt wird, so kann die betreffende Arbeit entweder
freihändig vergeben oder in Regte ausgeführt werden.
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So gut diese Bestimmungen gemeint waren, so führten
sie doch nicht zum gewünschten Ziel: Die vergebende Be-
hörde hatte die Vermutung, daß bei solchen gemeinsamen
Preisberechnungen nur alle ungünstigen Umstände mit-
bestimmend werden, die besonderen, für einen niedrigeren
Preis günstigeren Verhältnisse eines einzelnen Untermh-
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